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 02.04.2004 
 
 
Zustellung durch E-Mail an sandra.jeuck@eppstein.de 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Jeuck, 
 
 
ich bitte, den nachstehenden Antrag in Abstimmung mit den Ausschuss-Vorsitzenden in die 
Tagesordnung der gemeinsamen Sitzung von HFA und KA am 20.04.04 aufzunehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Elmar G. Alhäuser 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
 
Antrag: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, eine Kalkulation der Kindergärten- und Kindertagesstätten-Gebühren 
auf der Basis der Ist-Kosten der städtischen Einrichtungen per 31.12.2003 zu erstellen, bei der die 
folgenden Kriterien berücksichtigt werden: 
 
1. Die Fixkosten werden nicht in der Kalkulation berücksichtigt. 
2. 40 % der variablen Kosten der in Anspruch genommenen Leistungsmodule ist der 

Elternanteil für das erste Kind. 
3. Der Elternanteil für das zweite Kind beträgt 60 % des Anteils des ersten Kindes. 
4. Für jedes weitere Kind wird keine Gebühr erhoben. 
5. Die Aufwendungen für das Mittagessen sollen pauschaliert werden. 
6. Mehraufwendungen bei Einzelintegration sind nicht Bestandteil der Kalkulation. 
7. Für Ausnahmefälle soll eine zusätzliche Gebühr festgelegt werden.   
 
Die Gebühren sind für die 4 Leistungsstandard-Varianten entsprechend dem Papier zur  
Kostenübersicht der Stadt Eppstein vom Januar 2004 zu ermitteln. 
 
 
Begründung: 
 
Das dem Antrag als Anlage beigefügte Positionspapier der CDU-Fraktion erläutert in den Kapiteln 
3 und 4 die Handhabung der oben aufgeführten Kriterien. Aus diesem Grund wird im Antrag auf 
eine detailliertere Beschreibung verzichtet. 
 
Eine Zusammenfassung der Einzelbegründungen stellt sich wie folgt dar: 
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- Der Wechsel in ein neues Gebührenmodell ist unabdingbar. 
- Es wird deshalb ein Gebührenmodell vorgelegt, bei dem die Stadt die Fixkosten übernimmt 

und bei dem die Eltern für das erste Kind zu 40% an den variablen Kosten beteiligt werden.  
- Dabei werden die jeweiligen variablen Kosten getrennt nach Vormittags-, Mittags- und 

Nachmittagsbetreuung ermittelt und je nach Inanspruchnahme aufaddiert. 
- Die Festlegung einer einheitlichen Quote auf die variablen Kosten führt zu einer 

Gleichbehandlung bei der Gebührenfestsetzung. 
- Ein Anteil von 40 % gewährleistet einen am Gebühren-Eckwert (Vormittags-Gebühr) 

orientierten niveau-gleichen Übergang vom bisherigen Verfahren zum neuen 
Gebührenmodell. 

- Die pauschalierte Abrechnung der Aufwendungen für das Mittagessen führt zu einer 
Reduktion der Verwaltungskosten. 

- Die Kosten für Einzelintegration sollen aus grundsätzlichen Erwägungen nicht in die 
Gebührenkalkulation eingehen.  

- Ausnahmefälle sollen auf der Grundlage einer zusätzlichen Gebühr möglich sein. 
 
Weitergehende Erläuterungen sind dem beigefügten Positionspapier zu entnehmen. 
 
Die CDU-Fraktion Eppstein legt damit ein differenziertes und doch einfach handhabbares Modell 
zur Berechnung von Kindergarten-Gebühren vor, das im Ergebnis sozial gerecht und ausgewogen, 
zumutbar und transparent zugleich ist. 

Damit ist dieses Modell geeignet, als Grundlage für die Ermittlung der künftigen Kindergarten-
Gebühren durch die Verwaltung der Stadt Eppstein zu dienen. 

 
 
Anlage zum Antrag: 
 
Positionspapier der CDU-Fraktion Eppstein  
- Gebührenmodell zur Ermittlung der Kindergarten-Gebühren - 
 
 

 


